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Präambel

Die ÖGGG hat mit Interesse die öffentliche
Diskussion zum späten Schwangerschafts-
abbruch aus medizinischer Indikation ver-
folgt. Die Gynäkologen treffen ja gemeinsam
mit den Patientinnen die häufig schwierigen
Entscheidungen und müssen diese auch
medizinisch begründen und rechtlich ver-
antworten. Die ÖGGG hat daher im eigenen
und im Namen ihrer Patientinnen ein gro-
ßes Interesse an einer rechtlichen Regelung
dieser schwierigen Materie, die dem heuti-
gen Stand der medizinischen Wissenschaft
entspricht.

Mehrere Entwicklungen sollten unseres
Erachtens nach berücksichtigt werden:

■■■■■ Medizinethische Überlegungen

Beim Schwangerschaftsabbruch müssen die
Prinzipien „Patientenautonomie“ und „Han-
deln im besten Interesse beider Patienten“
(Schwangere und Fetus) berücksichtigt
werden. Diese Grundlagen sollten sinnge-
mäß und in abgestufter Weise auf die ver-
schiedenen Phasen der Schwangerschaft an-
gewendet werden.

■■■■■ Pränataldiagnostik

Die Methoden der Pränataldiagnostik ha-
ben in den vergangenen Jahren eine rasche
Entwicklung erfahren; die Zahl der Metho-
den ist gestiegen und deren diagnostische
Sicherheit wurde verbessert. Sie werden
vor allem zwischen der 10. und 20. Woche
post conceptionem angewendet.

■■■■■ Neonatologie

Auch die Techniken der Neonatologischen
Intensivmedizin wurden wesentlich verbes-
sert; sie ermöglichen heute ein Überleben
von Frühgeborenen in Einzelfällen bereits
ab der 22. Woche post conceptionem.

Aus diesen Überlegungen leiten sich die
folgenden Erwartungen an eine Novellie-
rung der gesetzlichen Regelung ab:

– Ein Abbruch in den ersten 3 Monaten
der Schwangerschaft sollte straffrei und
der Entscheidung der Schwangeren über-
lassen bleiben.

– Liegt eine ernste Gefahr für das Leben
oder die körperliche oder seelische Ge-
sundheit der Schwangeren oder des Kin-
des vor, darf die Schwangerschaft bis 22
Wochen post conceptionem abgebro-
chen werden. Die Indikation bei mütter-
licher Gefährdung muß durch einen
Facharzt gestellt und begründet werden.
Die embryopathische Indikation muß
durch einen Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe auf Basis einer ein-
schlägigen Methode der Pränataldiagno-
stik gestellt werden.

– Liegt eine Erkrankung des Kindes (Miß-
bildung, Chromosomenaberration) vor,
die nicht mit dem Leben vereinbar ist,
unterliegt der Schwangerschaftsabbruch
keiner Zeitbeschränkung. In diesem Fall
müssen die Diagnose, die verwendeten
Methoden und deren Ergebnisse exakt
dokumentiert sowie das Gutachten eines
zweiten Facharztes eingeholt werden.

– Bei unmündigen Schwangeren gelten
die gleichen Bestimmungen. Eine even-
tuelle Gesundheitsgefährdung der Ju-
gendlichen durch die Schwangerschaft
sollte unter besonderer Berücksichti-
gung der (evt. fehlenden) körperlichen
und psychischen Reife und Entwicklung
der Schwangeren, ihrer Einsicht- und
Urteilsfähigkeit und unter Beiziehung
eines Facharztes für (Kinder-Neuro-)
Psychiatrie beurteilt werden; Entschei-
dungen müssen unter Beachtung ande-
rer einschlägiger Rechtsbestimmungen
(Kindschafts-, Vormundschaftsrecht) ge-
troffen werden.
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